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Zweifel beim Stromabkommen
Der Vertrag mit der EU regelt nicht alle Kernfragen bis ins Detail – das lässt Raum für Kritik

HANSUELI SCHÖCHLI

Die Aussicht auf ein Stromabkommen
mit der EU galt in der Schweiz einst
als gewichtiges Argument für die Wei-
terentwicklung des gesamten bilatera-
len Pakets. Das Stromabkommen ver-
sprach eine stärkere Integration in den
EU-Markt und damit mehr Effizienz
und eine grössereVersorgungssicherheit.
Doch heute ist das ausgehandelte Strom-
abkommen innenpolitisch belastet, so
dass es wohl separat an die Urne kommt.

Die Kritik kommt aus verschiede-
nen Richtungen. Schon lange bekannt
ist die Fundamentalopposition der SVP
gegen Annäherungen an die EU sowie
der Widerstand der Gewerkschaften,
die den Privathaushalten die neu vor-
geseheneWahlfreiheit zwischen Grund-
versorgung und Marktangeboten nicht
zumuten wollen. Bedeutende Zweifel
haben zudem die Gebirgskantone und
die Mitte-Partei angemeldet.

Jeder für sich selbst?

Selbst das gängige Hauptargument für
das Stromabkommen, die Versorgungs-
sicherheit, scheint manche nicht zu über-
zeugen. Eine Kernbefürchtung geht
etwa wie folgt: In der Krise schaut jedes
Land nur für sich selbst – so dass hehre
Vertragszusicherungen nicht viel wert
sind. Die Sprache im Vertragstext mag
zu Zweifeln beitragen. Laut der deut-
schen Version des Artikels 9 im Ver-
trag «sollen» grenzüberschreitendeVer-
bindungsleitungen auch in Stromver-
sorgungskrisen offen bleiben. «Sollen»
heisst nicht «müssen». In der französi-
schen Fassung ist dasVerb «devoir» ver-
wendet, welches im juristischen Sprach-
gebrauch eher näher bei «müssen» als
bei «sollen» liegt.

Das deutsche «sollen» spiegle «deut-
lich mehr als nur eine moralische Ver-
pflichtung», sagt Andreas Müller, Pro-
fessor für Europarecht und Völker-
recht an der Universität Basel: «Es geht
hier um eine Bemühensverpflichtung,
wie auch der französische Vertragstext
zeigt.» Im Vertrag heisst es weiter, dass
«unangemessene Einschränkungen von
grenzüberschreitenden Stromflüssen»
zu vermeiden seien. Zulässig wären so-

mit «angemessene» Einschränkungen.
Was das heisst, wäre im Einzelfall aus-
zulegen.Unter dem Strich liefern die ge-
nanntenVertragspassagen keine Garan-
tien für das Verhalten der Vertragspar-
teien in künftigen Krisen. Doch Garan-
tien gibt es auch ohne Stromabkommen
keine.Müller sagt es so: «Politische Pro-
gnosen sind schwierig, aber mit dem
Stromabkommen ist dieWahrscheinlich-
keit deutlich grösser, dass die Schweiz
in künftigen Krisen wie ein Mitglied des
Klubs behandelt wird.»

Die Mitgliedschaft im europäischen
Stromklub bietet der Schweiz laut den
Befürwortern bedeutende Vorteile. Die
grenzüberschreitenden Stromleitungen
lassen sich weit effizienter nutzen, die
Schweiz wird in die Kapazitätsberech-
nungen der EU-Länder einbezogen,
und der Zugang zu europäischen Platt-
formen für Regelenergie zumAusgleich
von Schwankungen sowie zum Intraday-
Stromhandel wird abgesichert.

Laut EU-RegelnmüssenMitgliedstaa-
ten 70 Prozent ihrer grenzüberschreiten-
den Leitungskapazität für den Strom-
handel im EU-Binnenmarkt bereit-
stellen. Das kann für Drittstaaten ohne
Abkommen den Zugang erschweren.
Die Schweizer Elektrizitätskommission
unterstellt als Strommarktaufseherin in
ihren Rechnungen für das Szenario eines
Abkommens mit der EU eine Import-
kapazität von 8000 Megawatt; ohne Ab-
kommen wären es laut den Abschätzun-
gen nur 1800 bis 2800 Megawatt. Die
Differenz entspricht vier- bis fünfmal der
Leistung des Kernkraftwerks Leibstadt.

Die Schweiz könnte theoretisch ihre
Versorgungssicherheit auch mit einem
stärkeren Ausbau der Stromproduktion
im Inland und mit einer Vervielfachung
derReservenerhöhen,dochdaskäme teu-
rer als diebessereNutzungder grenzüber-
schreitenden Handelskapazitäten und
würdewohl auf grosseWiderstände imIn-
land stossen. Ein Schweizer Forschungs-
konsortiumhat dieses Jahr geschätzt,dass
bei einem Verzicht der Schweiz auf die
Mitgliedschaft im europäischen Strom-
klub imVergleich zur Klubteilnahme die
Kosten der Stromversorgung um 8 Pro-
zent und die Grosshandelspreise des
Stromsum24Prozent höher sein könnten
(mittlereSchätzungen).

Zurzeit hält die Schweiz dank techni-
schen Vereinbarungen eine Art Teilmit-
gliedschaft im europäischen Stromklub,
doch diese ist nicht langfristig gesichert.

Die Schweiz wäre mit einem Strom-
abkommen in der Festsetzung der
Stromreserven weniger frei. Das kann
laut Kritikern die Versorgungssicher-
heit senken. Gemäss Vertragstext kann
die Schweiz «notwendige, verhältnis-
mässige und nicht verzerrende Mass-
nahmen» zur Sicherung der Stromver-
sorgung ergreifen. Bei der Abschät-
zung derAngemessenheit der Reserven
ist laut Vertragstext auf die Besonder-
heiten der Schweizer Umstände einzu-
gehen. Doch theoretisch ist es möglich,
dass die europäischen Strombehörden
und die Schweiz unterschiedliche An-
sichten über die Angemessenheit von
Schweizer Stromreserven haben. Laut
Befürwortern des Abkommens dürfte
dies in der Praxis kaum ein grosses Pro-
blem werden, doch auch hier gibt es
keine Garantien.

Albtraum der Kantone

Ein grosser Knackpunkt ist wie bei den
anderen EU-Verträgen die Schweizer
Verpflichtung zur Übernahme künf-
tiger EU-Rechtsänderungen im rele-
vanten Bereich. Der Albtraum man-
cher Kantone geht etwa wie folgt: Künf-
tige EU-Rechtsänderungen verlangen
öffentliche Ausschreibungen zur Kon-
zessionsvergabe von Wasserkraftwer-
ken, und deshalb fallen Kraftwerke in
ausländische Hände.

Laut Artikel 11 des Stromabkom-
mens steht dasAbkommen öffentlichem
Eigentum von Stromerzeugungsanla-
gen in «keiner Weise entgegen». Aber:
«dies unter Vorbehalt des anwendbaren
Elektrizitätsrechts» – womit laut Bun-
desangaben das EU-Recht gemeint ist.
Künftige Rechtsänderungen in der EU
könnten aus dieser Sicht den Grundsatz
von Artikel 11 theoretisch infrage stel-
len – auch wenn dies heute politisch sehr
unwahrscheinlich ist.

Zu berücksichtigen ist ein zentraler
Grundsatz:Die SchweizerVerpflichtung
zur Übernahme künftiger EU-Rechts-
änderungen ist auf den Geltungsbereich
des Abkommens beschränkt. Dieser ist

indes breit gefasst: Erzeugung, Übertra-
gung und Verteilung von Strom sowie
Handel und Versorgung mit Strom.

Der Anhang zum Stromabkommen
enthält die relevanten EU-Rechtsakte.
Gemäss Bundesangaben sind die in der
EU für die Wasserkraft und die Kon-
zessionsvergabe relevanten Richtlinien
(Konzessionsrichtlinie, Wasserrahmen-
richtlinie, Dienstleistungsrichtlinie)
nicht im Stromabkommen aufgeführt
und gehören deshalb nicht zum Gel-
tungsbereich.Und die aufgeführten EU-
Rechtsakte hätten keine Bestimmungen
zu Eigentumsrechten oder zumWasser-
zins, womit diese Themen auch ausge-
schlossen seien.

Anständig oder unanständig?

Die EU war indes nicht bereit, diese
Lesart ausdrücklich zu bestätigen, wie
das Bundesamt für Energie in einer Stel-
lungnahme gegenüber der Mitte-Partei
schrieb. In der aktuellen Form sei «für
beide Verhandlungsparteien aber klar,
dass die oben erwähnten Rechtsakte
ausserhalb des Geltungsbereichs sind».

Skeptiker sagen dazu: Nur was aus-
drücklich ausgeschlossen sei, sei wirk-
lich ausgeschlossen. Der Europarecht-
ler Andreas Müller sagt derweil, der
Ausschluss der genannten Themen «ist
nicht absolut wasserdicht, aber der Bun-
desrat hat ein starkes Argument». Was
sagt er zur EU-Weigerung, die Schwei-
zer Lesart ausdrücklich zu bestätigen?
«Juristisch würde ich dem keine Bedeu-
tung beimessen. Im Streitfall wäre nach
objektiven Grundlagen zur Feststellung
des Willens der Vertragsparteien zu su-
chen.» Sei der Vertragstext nicht restlos
klar, «können zusätzliche Materialien
wie etwa Verhandlungsprotokolle Hin-
weise liefern».

Letztlich ist für die Beurteilung des
Stromabkommens jenseits der juristi-
schen Subtilitäten die gleiche Grund-
frage zu stellen wie beim Rest des Ver-
tragspakets: Glaubt man, dass die EU
die Schweiz in der Umsetzung des Ver-
trags anständig behandeln wird? Wer
das nicht glaubt, müsste für das Szena-
rio einer SchweizerAblehnung des Ver-
trags besonders unanständige Reaktio-
nen aus der EU befürchten.


